
Stadt Usingen       Usingen, den 22.12.2022 
 
 

Beschluss 
 

zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
am Montag, den 28.11.2022 

 
 
9. Prüfantrag der FWG-Fraktion vom 28.08.2022 - Riedborn Einbahnstraße 
 
 
FWG-Fraktionsvorsitzender Brötz teilt mit, dass der Beschluss des VBS aufrechterhalten werden 
soll. Er bittet den VHT noch mit einzubeziehen, da von diesem die Buslinie eingesetzt wird. Even-
tuell könnte man den Linienverkehr von der Einbahnstraßenregelung ausschließen was zur Folge 
hätte, dass dort kein Radweg entstehen könnte aufgrund der Enge der Straße.  
 
FDP-Fraktionsvorsitzender Müller hat zu der Beschlussfassung im Bauausschuss noch eine Er-
gänzung, die durch eine Erkrankung des Ausschussmitgliedes der FDP dort nicht begründet und 
diskutiert werden konnte.  
 
Er regt an, die Einbahnstraßenregelung über zwei, drei Monate zu testen. Das Bauamt könnte do-
kumentieren und man könnte dann im Anschluss ein vorläufiges Fazit ziehen und die Ergebnisse 
mit dem VHT vertiefen. Der Vorschlag ist ergänzend und stellt keinen Änderungsantrag dar.  
 
Stadtverordnetenvorsteher Dr. Holzbach verliest die Beschlussfassung aus dem VBS. Er vertritt 
die Auffassung, dass man den Beschluss nur zur Kenntnis nehmen muss, da der VBS seinerzeit 
zur abschließenden Abstimmung beauftrag wurde. Der Vorschlag der FDP-Fraktion wird zu Proto-
koll genommen.  
 
Dieser Vorschlag wird von allen Fraktionen angenommen, somit entfällt die Abstimmung.  
 
Beschluss-Nr. XI/102-2022 
 
I. Der Änderungsantrag der FDP wird beschlossen. 
II. Der Antrag der FWG mit Ergänzung eines Termins mit den wichtigen Verkehrsträgern und Be-
hörden wird beschlossen. 
 
Zu II. Die FWG beantragt eine Prüfung, ob eine Verkehrsentlassung für die Innenstadt und den 
Westerfelder Weg durch eine Einbahnstraßenregelung im Einfahrtsbereich am Riedborn bis zum 
NUR Markt herbeizuführen ist.  
(Diese Prüfung sollte durch das Planungsbüro, welches zur Umgestaltung der Bahnhofstraße be-
auftragt wird, durchgeführt werden).  
Zunächst soll ein Termin mit den beteiligten Verkehrsträgern bzw. -behörden stattfinden. 
 
Abstimmungsergebnis 
wird zur Kenntnis genommen, keine Abstimmung 
 
 




